
Wichtige Hinweise zur Benutzung des Vertragsmusters:

Dieses Vertragsmuster dient der Regelung und Unterbindung des Austauschs von ver- 
traulichen Informationen und insbesondere von wettbewerblich sensiblen Informati- 
onen im Rahmen einer Zusammenarbeit im Sinne der Richtlinien des Allianz Indust- 

rie 4.0 Baden-Württemberg-Leitfadens „Cyber-Bündnis“ zur Bewältigung von kon- 
kreten IT-Sicherheitsvorfällen. Das vorliegende Vertragsmuster dient insbesondere 
den rechtlichen Anforderungen einer Zusammenarbeit von Wettbewerbern im Rah- 
men eines Beistandsfalles. Zum näheren, insbesondere rechtlichen Hintergrund wird 
auf den Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg-Leitfaden „Cyber-Bündnis“ ver- 
wiesen. 

Dieses Vertragsmuster wurde mit großer Sorgfalt erstellt und gemäß der Idee und den 
Maßgaben des Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg-Leitfaden „Cyber-Bünd- 

nis“ aufgesetzt. Es erhebt aber als Muster keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit für den jeweiligen Einzelfall und ersetzt keine Rechtsberatung. 

Das Vertragsmuster ist vielmehr ein allgemeiner Vorschlag für eine mögliche Rege-
lung. Vor einer unveränderten Übernahme des gesamten Inhaltes muss daher im ei- 
genen Interesse sorgfältig und eigenverantwortlich überprüft werden, ob und in wel- 
chen Teilen gegebenenfalls eine Anpassung an die konkret zu regelnde Situation und 
die Rechtsentwicklung erforderlich ist. Auf diesen Vorgang hat die Allianz Industrie 
4.0 Baden-Württemberg keinen Einfluss und kann daher für die Nutzung und Aus- 
wirkungen dieses Vertragsmusters keine Haftung übernehmen. Falls Sie eine den 
konkreten Parteien und Umständen direkt angepasste Vereinbarung benötigen, soll- 
ten Sie sich durch einen sachkundigen Rechtsanwalt beraten lassen.



Vertraulichkeitsvereinbarung 

zwischen

 [Offenlegende Partei]

        und

 [Unterstützende Partei]

(nachfolgend gemeinsam die „Parteien“)

1. Hintergrund

1.1 Die Parteien sind Teil eines Cyber-Bündnisses („CB“). Die Parteien unter- 
 stützen einander in der Prävention und Bewältigung von IT-Sicherheitsvor- 
 fällen durch Zusammenarbeit im Sinne der Richtlinien des Allianz Industrie  

 4.0 Baden-Württemberg-Leitfadens „Cyber-Bündnis“.

1.2 [Gegebenenfalls knappe Bezugnahme auf den IT-Sicherheitsvorfall]

 
 

1.3 Im Rahmen dieser Zusammenarbeit zur Bewältigung eines IT-Sicherheits- 
 vorfalles ermöglicht die 

 [Offenlegende Partei] 

 
 der 

 [Unterstützende Partei]

 
 
 unter Umständen den Zugang zu bestimmten Daten, Unterlagen und ande- 
 ren Informationen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sein können 
 



 oder an deren vertraulicher Behandlung die 

 [Offenlegende Partei]

 
 ein Interesse hat. 

1.4 Um die Vertraulichkeit solcher Informationen sowie der Zusammenarbeit im 
  Rahmen des CB insgesamt zu wahren und eine ordnungsgemäße und geset- 
 zeskonforme Behandlung sicherzustellen, schließen die Parteien diese Ver- 
 traulichkeitsvereinbarung.

2.	 Definitionen

2.1 „Beherrschte Unternehmen“ sind Unternehmen, welche im Sinne der 
 §§ 15 ff. AktG unmittelbar oder mittelbar beherrscht werden oder solche, 
 hinsichtlich derer die eine Partei anderweitig die Möglichkeit hat, tatsächli- 
 chen oder rechtlichen Einfluss auf die strategischen Entscheidungen auszu- 
 üben. 

2.2 „Beteiligte“ sind gemeinsam die Verbundenen und Beherrschten Unter- 
 nehmen, CB- und alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die 
 Offenlegende und Unterstützende Partei.

2.3 „CB“ ist in Ziffer 1.1 definiert.

2.4 „CB“ ist die bei Unterzeichnung dieser Vertraulichkeitsvereinbarung bereits 
  bestehende, mit Unterzeichnung dieser Vertraulichkeitsvereinbarung be- 
 gründete oder zwischen den Parteien geplante Zusammenarbeit zur Präven- 
 tion und Bewältigung von IT-Sicherheitsvorfällen im Sinne der Richtlinien  
 des Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg-Leitfadens „Cyber-Bündnis“.

2.5 „CB-Tätigkeit“ umfasst die Unterstützung durch eine Partei und ihre Be- 
 herrschten Unternehmen gegenüber der anderen Partei und ihrer Verbun- 
 denen Unternehmen im Rahmen des CB.

2.6 „CB-Mitarbeiter“ sind diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
 im Rahmen der CB-Tätigkeit bei der Offenlegenden Partei und deren Ver- 
 bundenen Unternehmen eingesetzt werden und die als Anlage beigefügte Ge- 
 heimhaltungserklärung mit der UP unterzeichnet haben.

2.7 „Mitarbeiter“ sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Organe so- 
 wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Arbeitnehmerstatus, wie z.B.  
 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Zeit- oder Leiharbeitskräfte, ei- 
 ner Partei und der jeweiligen Verbundenen Unternehmen.

2.8 „Offenlegende Partei“ bzw. „OP“ ist diejenige Partei, die selbst oder deren 
  Verbundene Unternehmen den CB-Mitarbeitern Informationen offenbart 
 oder zugänglich macht.



2.9 „Unterstützende Partei“ bzw. „UP“ ist diejenige Partei, die selbst CB-Mit- 
 arbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzt bzw. entsendet oder deren Be- 
 herrschte Unternehmen CB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen 
 bzw. entsenden.

2.10 „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff.  
 AktG oder solche, hinsichtlich derer die eine Partei anderweitig die Möglich- 
 keit hat, tatsächlichen oder rechtlichen Einfluss auf die strategischen Ent- 
 scheidungen auszuüben.

2.11  „Vertrauliche	 Informationen“ sind nachfolgend in Ziffer 3.1 definiert. 

2.12 „Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg“ ist in Ziffer 1.1. definiert. 

2.13 „Wettbewerblich	 Sensible	 Informationen“ sind nachfolgend in Ziffer  
 3.2 definiert.

3. Vertrauliche Informationen

3.1 „Vertrauliche	 Informationen“ im Sinne dieser Vertraulichkeitsverein- 
 barung sind sämtliche Informationen jeglicher Art und in jeglicher Form 
 (u.a. schriftlich, elektronisch, digital verkörpert, mündlich, visuell wahr- 
 nehmbar), die von der OP oder deren Verbundene Unternehmen den CB- 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Zwecke der CB-Tätigkeit offenbart  
 oder zugänglich gemacht werden oder diesen sonst zur Kenntnis gelangen, 
 einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
 
  (i)  Kosten-, Preis-, Gewinn-, Produktions-, Prognose- und sonstige 
   buchhalterische, wirtschaftliche und finanzielle Informationen 
   und Daten; technische Zeichnungen, Produktdesigns, künstleri- 
   sche und wissenschaftliche Daten, Produktspezifikationen, Ferti- 
   gungs-Know-how und sonstige technische Informationen und Da- 
   ten; Ideen für Forschung und Entwicklung; Quellcodes und sons- 
   tige Computersoftware (einschließlich Software, die Eigentum 
   Dritter ist); Informationen und Daten über Kunden, Lieferanten 
    und sonstige Geschäftspartner sowie Dienstleistungen oder Be- 
   triebsmethoden und Geschäftspläne; Personal- und Personalda- 
   ten, -akten und -informationen; und Geschäfts- und Marketing- 
   pläne und -strategien;
 
  (ii) Informationen, die die CB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
    Besuchen, Vorführungen in Räumlichkeiten und Anlagen der OP 
   und deren Verbundenen Unternehmen erhält, z. B. in Bezug auf 
   Ausrüstungen, Produktionsmethoden, Anwendungen und Be- 
   triebswesen;



  (iii)  Informationen über die IT-Sicherheitsvorfälle im Sinne der Richt- 
   linien des Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg-Leitfadens 

    „Cyber-Bündnis“ als solche auf Seiten der OP oder deren Verbun-
   denen Unternehmen, insbesondere in Bezug auf Hintergründe, 
   Umstände, Vorgänge und ergriffene Maßnahmen sowie die sachli-
   chen und personellen Zusammenhänge;

  (iv) Informationen der OP, die Wettbewerblich Sensible Informatio- 
   nen im Sinne der Ziff. 3.2 sind.

3.2 „Wettbewerblich	 Sensible	 Informationen“ sind nicht-öffentliche, un- 
 ternehmensspezifische Informationen, die Rückschlüsse auf aktuelles oder 
  künftiges Markt- und Wettbewerbsverhalten sowie die Marktposition eines 
 Unternehmens zulassen und dadurch die strategische Ungewissheit auf dem 
  Markt verringern können. Diese umfassen typischerweise, aber sind nicht 
 beschränkt auf:

  (i) Verkaufspreise, (beabsichtigte) Preisanpassungen, Preisempfeh- 
   lungen, Rabatte, Gewinnspannen und andere preisbezogene The- 
   men betreffend Waren oder Dienstleistungen;

  (ii) Margen und Umsätze;

  (iii) Pläne zur Geschäftsentwicklung, Wirtschafts- und Marktstrategien; 
 
  (iv) Kapazitäten des Geschäftsbetriebes;

  (v) Kunden- und Lieferanteninformationen;

  (vi) Produktions- und Betriebskosten;

  (vii) Angaben zu Mengen, Absatz, Produktion, Einkaufs- und Verkaufs- 
   zahlen;
  (viii) detaillierte technische oder wirtschaftliche Daten;

  (ix) Informationen zu Forschungsaktivitäten, Forschungsergebnisse 
   oder ähnliche Informationen.

3.3 Für die Einordnung als vertrauliche Informationen und insbesondere Wett- 
 bewerblich Sensible Informationen ist es unerheblich, 

  (i) ob eine Kennzeichnung der Informationen als vertraulich oder ähn- 
   liches erfolgte;

  (ii) ob und auf welchem Trägermedium die Informationen verkörpert 
   sind; 

  (iii) ob andere technische oder organisatorische Maßnahmen zum 
   Schutze der Vertraulichkeit von der OP oder deren Verbundenen 
   Unternehmen ergriffen werden;

  (iv) ob die Informationen zusätzlich als Geschäftsgeheimnis im Sinne 
   des Geschäftsgeheimnisgesetzes geschützt werden.



3.4 Klarstellend wird weiter darauf hingewiesen, dass Vertrauliche Informatio- 
 nen und insbesondere Wettbewerblich Sensible Informationen auch die Ver- 
 vielfältigungen sowie alle Auszüge und Zusammenfassungen von solchen In- 
 formationen darstellen. Dies gilt auch dann, wenn solche Auszüge oder Zu- 
 sammenfassungen durch einen Beteiligten selbst angefertigt werden.

4.	 Verpflichtung	zur	Vertraulichkeit

4.1 Der Zugang zu Vertraulichen Informationen wird durch die OP und deren 
  Verbundene Unternehmen auf die für die CB-Tätigkeit notwendigen Infor- 
 mationen und auf die für den jeweiligen Beistandsfall eingesetzten CB-Mit- 
 arbeiterinnen und Mitarbeiter der UP und der durch diese Beherrschten Un- 
 ternehmen beschränkt (need-to-know-Prinzip). Die OP kann nach freiem 
 Ermessen CB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als solche jederzeit, d.h. vor 
  als auch nach Aufnahme der CB-Tätigkeit, zurückweisen.

 [Anmerkung: Sofern UP und OP Wettbewerber sind, ist folgende Klausel 

 notwendig, um die kartellrechtliche Compliance (§ 1 GWB bzw. Art. 101 

 AEUV) sicherzustellen]

4.2 Soweit eine CB-Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter gegenwärtig eine Entschei-
 dungs- oder Aufsichtsfunktion oder sonstige Mitwirkung für Ent-scheidun- 
 gen in den Bereichen Verkauf, Preisgestaltung, Marketing, Forschung und 
  Entwicklung und anderen wettbewerblich sensiblen Bereichen im Zusam- 
 menhang mit Produkten und Dienstleistungen trägt, bei denen die Parteien 
 einschließlich der jeweils Verbundenen Unternehmen im Wettbewerb ste- 
 hen, wird der CB-Mitarbeiter und die Mitarbeiterin umgehend von solchen  
 Entscheidungen ausgeschlossen. Dies erfolgt so lange, wie es notwendig ist,  
 um sicherzustellen, dass keine Wettbewerblich Sensiblen Informationen 
 missbräuchlich verwendet werden können, um gegenwärtigen oder zu-künf- 
 tigen Wettbewerb zu beeinträchtigen, mindestens jedoch für einen Zeitraum  
 von einem Jahr nach Beendigung des Einsatzes der CB-Mitarbeiterin und  
 des Mitarbeiters. 

 [Anmerkung: Sofern UP und OP Wettbewerber sind, ist folgende Klausel 

 notwendig, um die kartellrechtliche Compliance (§ 1 GWB bzw. Art. 101 

 AEUV) sicherzustellen]

4.3 Die UP und dessen Beherrschte Unternehmen binden auch zukünftig keine 
  CB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine Entscheidungs- oder Aufsichts- 
 funktion oder sonstige Mitwirkung für Entscheidungen in Bezug auf Verkauf, 
  Preisgestaltung, Marketing, Forschung und Entwicklung oder andere wett- 
 bewerblich sensible Bereiche im Zusammenhang mit Produkten und Dienst- 
 leistungen, bei denen die Parteien einschließlich der jeweils Verbundenen 
 Unternehmen im Wettbewerb stehen, bei sich oder bei ihren Verbundenen  
 Unternehmen erneut oder erstmals ein. Dies erfolgt so lange, wie es notwen- 
 dig ist, um sicherzustellen, dass keine Wettbewerblich Sensiblen Informati- 
 onen missbräuchlich verwendet werden können, um gegenwärtigen oder zu- 
 künftigen Wettbewerb zu beeinträchtigen, mindestens jedoch für einen Zeit- 
 raum von einem Jahr nach Beendigung des Einsatzes der CB-Mitarbeiterin- 
 



 nen und Mitarbeiter bei der OP und deren Verbundenen Unternehmen im 
 Rahmen der CB-Tätigkeit.

4.3 Die UP und dessen Beherrschte Unternehmen binden auch zukünftig keine 
  CB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine Entscheidungs- oder Aufsichts- 
 funktion oder sonstige Mitwirkung für Entscheidungen in Bezug auf Verkauf, 
  Preisgestaltung, Marketing, Forschung und Entwicklung oder andere wett- 
 bewerblich sensible Bereiche im Zusammenhang mit Produkten und Dienst- 
 leistungen, bei denen die Parteien einschließlich der jeweils Verbundenen 
 Unternehmen im Wettbewerb stehen, bei sich oder bei ihren Verbundenen  
 Unternehmen erneut oder erstmals ein. Dies erfolgt so lange, wie es notwen- 
 dig ist, um sicherzustellen, dass keine Wettbewerblich Sensiblen Informati- 
 onen missbräuchlich verwendet werden können, um gegenwärtigen oder zu- 
 künftigen Wettbewerb zu beeinträchtigen, mindestens jedoch für einen Zeit- 
 raum von einem Jahr nach Beendigung des Einsatzes der CB-Mitarbeiterin- 
 nen und Mitarbeiter bei der OP und deren Verbundenen Unternehmen im 
 Rahmen der CB-Tätigkeit.

4.4 Die UP wird darauf hinwirken, dass die CB-Mitarbeiterinnen und Mitarbei- 
 ter die Vertraulichkeit der Vertraulichen Informationen wahren. Vor Auf- 
 nahme der CB-Tätigkeit muss jede CB-Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
 die als Anlage beigefügte Geheimhaltungserklärung mit der UP unterzeich- 
 nen und diese der Offenlegenden Partei zugegangen sein. Die UP stellt sicher, 
  dass alle von ihr Beherrschten Unternehmen sowie die CB-Mitarbeiterinnen 
 und Mitarbeiter die Verpflichtungen aus diesem Vertrag bzw. der als Anlage  
 beigefügten Geheimhaltungserklärung mit der UP einhalten.
 
4.5 Die UP und deren Beherrschte Unternehmen werden zudem der OP oder de- 
 ren Verbundenen Unternehmen keine Wettbewerblich Sensiblen Informati- 
 onen der UP oder deren Verbundenen Unternehmen (in jeglicher Art und in 
  jeglicher Form) offenbaren oder zugänglich machen.
 
4.6 Die UP haftet gegenüber der OP, wenn die UP oder eine CB-Mitarbeiterin 
 oder ein Mitarbeiter gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag verstößt.

4.7 Die Verpflichtungen dieser Vertraulichkeitsvereinbarung gelten nicht für In- 
 formationen, welche 

  (i) vor ihrer Offenlegung gegenüber CB-Mitarbeiterinnen und Mitar- 
   beitern der Öffentlichkeit bekannt oder allgemein zugänglich wa- 
   ren; 

 
 



  (ii) nach Zugang für die CB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf an- 
   dere Weise als durch eine Verletzung der in dieser Vertraulichkeits- 
   vereinbarung enthaltenen Verpflichtungen der Öffentlichkeit be- 
   kannt oder allgemein zugänglich werden; 

  (iii) sich bereits vor deren Offenlegung gegenüber CB-Mitarbeiterinnen  
   und Mitarbeitern rechtmäßig im Besitz der UP oder der von ihr Be- 
   herrschten Unternehmen befanden; 

  (iv) der UP oder den von ihr Beherrschten Unternehmen nach Ab- 
   schluss dieser Vertraulichkeitsvereinbarung von einem Dritten  
   ohne Verstoß gegen das Gesetz, diese Vertraulichkeitsvereinbarung  
   oder eine andere Vereinbarung zwischen den Parteien oder Dritten  
   zur Verfügung gestellt werden; 

 Die sich auf die vorstehenden Ausnahmen berufende UP trägt die Beweislast 
 für das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen.

4.8 Die Verpflichtungen dieser Vertraulichkeitsvereinbarung gelten nicht, sofern 
  und soweit die UP, die mit ihr Verbundenen Unternehmen oder die CB-Mit- 
 arbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund zwingenden Rechts oder der voll- 
 ziehbaren Entscheidung eines Gerichts oder einer Behörde zur Offenlegung  
 verpflichtet sind. 

4.8.1 Im Falle einer solchen Offenlegungspflicht wird die OP mindestens zehn (10) 
  Tage vor einer solchen Offenlegung benachrichtigt, soweit dies rechtlich zu- 
 lässig und faktisch möglich ist, jedoch mit der Maßgabe, dass wenn das zwin- 
 gende Recht oder die vollziehbare Entscheidung des Gerichts oder der Be- 
 hörde eine Benachrichtigung von mindestens zehn (10) Tagen nicht zulässt, 
  die Benachrichtigung sobald erfolgt, wie dies unter den Umständen vernünf- 
 tigerweise durchführbar ist.

4.8.2 Eine solche Offenlegungspflicht berührt die Qualifikation einer Information 
 als Vertrauliche Information nicht. 

4.9	 Nutzung	Vertraulicher	Informationen

4.9.1 Die Vertraulichen Informationen werden nur in Verbindung mit der CB-Tä- 
 tigkeit und begrenzt auf den hierzu erforderlichen Umfang verwendet, wobei 
  die OP sich klarstellend alle Rechte an ihren Vertraulichen Informationen 
 vorbehält, die in dieser Vertraulichkeitsvereinbarung nicht ausdrücklich ge- 
 währt werden.

4.9.2 Zusammenfassungen, Zusammenstellungen, Berichte und Analysen, die auf 
  Wettbewerblich Sensiblen Informationen einer Partei beruhen, dürfen Or- 
 ganmitgliedern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Beauftragten der 
 UP und der mit ihr Verbundenen Unternehmen sowie weiteren Mitgliedern 
 des CB, soweit erforderlich und notwendig im Rahmen des CB, insbesondere 
 zu Zwecken der Evaluation von IT-Sicherheitsvorfällen im Sinne der Richtli- 
 nien des Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg-Leitfadens „Cyber- 



 Bündnis“, in derart aufbereiteter, geschwärzter, aggregierter, zusammenfas- 
 sender und/oder anonymisierter Form zur Verfügung gestellt werden, dass  
 darin keine Wettbewerblich Sensiblen Informationen enthalten sind und 
 diese auch nicht anderweitig nachvollzogen werden können.

4.9.3 Vertrauliche Informationen sowie sämtliche Kopien, Vervielfältigungen und 
  sonstige Unterlagen und Daten, die Vertrauliche Informationen enthalten 
 oder sich hierauf beziehen, sind auf Verlangen der OP, soweit technisch 
  durchführbar, in der Regel binnen einer Frist von 14 Tagen, an die OP zu- 
 rückzugeben, unwiderruflich zu löschen oder zu vernichten, und die ord- 
 nungsgemäße Erfüllung dieser Verpflichtung schriftlich gegenüber der OP zu 
 bestätigen. Dies gilt nicht, insoweit die UP, die mit ihr Verbundenen Unter- 
 nehmen sowie die CB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vertrauliche Infor- 
 mationen aufbewahren müssen, um 

  (i) einer Verpflichtung nach zwingendem Recht oder der vollziehbaren 
   Entscheidung eines Gerichts oder einer Behörde zur Offenlegung 
   nachzukommen oder

  (ii) zur Verteidigung oder Aufrechterhaltung von Rechtsstreitigkeiten 
    im Zusammenhang mit dieser Vertraulichkeitsvereinbarung oder 
    den Vertraulichen Informationen, aber in jedem Fall nur in dem er- 
   forderlichen Umfang. 

 In diesem Falle sind Vertrauliche Informationen sicher und physisch ge- 
 trennt von anderweitigen Aufzeichnungen, Dokumenten oder Informationen 
 der UP, der mit ihr Verbundenen Unternehmen und den CB-Mitgliedern auf 
 zubewahren und von diesen mit der gleichen Sorgfalt, welche die UP auch in 
 eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, gegen den unberechtigten Zu- 
 griff Dritter zu schützen.

4.9.4 Jeder Verstoß oder versuchte Verstoß gegen die Verpflichtungen im Sinne 
 dieser Vertraulichkeitsvereinbarung wird bei Kenntnisnahme so schnell wie 
 möglich der OP gemeldet, um in Abstimmung mit der OP alle notwendigen 
 und rechtlich zulässigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Umfang des Ver- 
 stoßes möglichst zu beschränken und die größtmögliche vertrauliche Be- 
 handlung der Vertraulichen Informationen zu gewährleisten.

4.9.5 Ein Zurückbehaltungsrecht (§ 273 BGB) wird bezüglich der Rückgabe aus- 
 geschlossen. 

5. Vertragsstrafe

 Für jeden Fall einer zurechenbaren Zuwiderhandlung gegen die Bestimmun- 
 gen dieser Vertraulichkeitsvereinbarung hinsichtlich der Vertraulichkeit von 
  Informationen der OP und deren Verbundener Unternehmen kann die OP 
  von der UP die Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe verlangen, die 
  von der OP nach billigem Ermessen festgelegt und die im Streitfall vom zu- 
 ständigen Gericht überprüft werden kann. Weitergehende Schadensersatz- 
 ansprüche bleiben unberührt. Eine gezahlte Vertragsstrafe ist auf etwaige  



 Schadensersatzansprüche anzurechnen, wobei die Vertragsstrafe in jedem 
 Fall den Mindestschaden darstellt.

6. Laufzeit 

6.1 Diese Vertraulichkeitsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung der Parteien in 
  Kraft und gilt für die Zeit der Teilnahme am CB.

6.2 Die Verpflichtungen aus dieser Vertraulichkeitsvereinbarung in Bezug auf 
 die Behandlung von Vertraulichen Informationen gelten auch nach der Be- 
 endigung der Teilnahme am CB für unbestimmte Zeit fort.

7. Gerichtsstand

7.1 Gerichtsstand für alle sich aus dieser Vertraulichkeitsvereinbarung ergeben- 
 den Streitigkeiten ist                                                        .

7.2 Diese Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegt deutschem Recht.

8. Einbeziehung Dritter

8.1 Keine der Parteien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen 
  berechtigt, sich aus dieser Vertraulichkeitsvereinbarung ergebende Rechte 
 und Pflichten an Dritte zu übertragen oder abzutreten.

8.2 Für die Verbundenen Unternehmen der OP und ihre Rechtsnachfolger ist  
 diese Vertraulichkeitsvereinbarung ein Vertrag zugunsten Dritter im Sinne  
 des § 328 BGB.

8.3 Die UP verpflichtet sich, ihren Einfluss auf ihre Beherrschten Unternehmen 
 dazu auszuüben, dass die Beherrschten Unternehmen der UPs gleichlau- 
 tende Vereinbarungen mit dem OPs abschließen. 

8.4 Die Verpflichtungen dieser Vertraulichkeitsvereinbarung gelten auch für die  
 UP gegenüber den die UP wiederum Beherrschenden Unternehmen (vgl. 
  §§ 15 ff. AktG). 

9.	 Sonstige	Bestimmungen

9.1 Diese Vertraulichkeitsvereinbarung stellt keine Verpflichtung für die Par- 
 teien dar, eine Zusammenarbeit und/oder eine andere Geschäftsbeziehung 
 einzugehen oder bestimmte Informationen offenzulegen.

9.2 Etwaige weitergehende Rechte und Ansprüche der Parteien im Hinblick auf 
  die Vertraulichen Informationen, einschließlich solcher aus dem Geschäfts- 
 geheimnisgesetz, werden durch diese Vertraulichkeitsvereinbarung nicht be- 
 rührt.

9.3 Es liegen keine weiteren schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen über 
  den Gegenstand dieser Vertraulichkeitsvereinbarung vor. Sofern in dieser 



 Vertraulichkeitsvereinbarung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt  
 ist, berührt oder ersetzt diese Vertraulichkeitsvereinbarung nicht die Ver- 
 traulichkeitsverpflichtungen der Parteien in Bezug auf andere Vereinbarun- 
 gen im Zusammenhang mit dem CB des VDMA, die alle in vollem Umfang in 
 Kraft und wirksam bleiben. 

9.4 Änderungen oder Ergänzungen dieser Vertraulichkeitsvereinbarung un-ter- 
 liegen der Schriftform. 

9.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vertraulichkeitsvereinbarung nichtig, 
 ungültig oder aus rechtlichen Gründen nicht bestimmungsgemäß durchsetz- 
 bar sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmun- 
 gen nicht berührt. Die Parteien dieser Vertraulichkeitsvereinbarung ersetzen 
  die nichtige, ungültige oder nicht durchsetzbare Bestimmung durch eine 
 rechtsgültige Bestimmung, die dem Zweck der ursprünglichen Bestimmung 
  weitestgehend entspricht. Dasselbe gilt im Falle von Regelungslücken. In je- 
 dem Fall bleibt die wechselseitige Verpflichtung der Parteien bestehen, Ver- 
 trauliche Informationen streng vertraulich zu behandeln. 

9.6 Die Nichtdurchsetzung von Bestimmungen dieser Vertraulichkeitsvereinba- 
 rung stellt keinen Verzicht auf eine der Bestimmungen und Bedingungen die- 
 ser Vertraulichkeitsvereinbarung dar.

_________________________________

Vor- und Zuname der Vertretungsberech-
tigten Person der OP

_________________________________
Funktion bei OP

_________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift

_______________________________
Vor- und Zuname der Vertretungsberech-
tigte Person der UP

_________________________________
Funktion bei UP

_________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift


